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gene Verstöße gegen das Sozialversicherungs- und Abga
benrecht können als Ordnungsrwidrigkeit verfolgt werden.

§ 173
Subventionsbetrug

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, Verurteilung 
auf Bewährung oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. einer für die Bewilligung einer Subvention zuständi

gen Behörde oder einer anderen in das Subventions
verfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Subven
tionsgeber) über subventionserhebliche Tatsachen für 
sich oder einen anderen unrichtige oder unvollstän
dige Angaben macht, die für ihn oder den anderen 
vorteilhaft sind,

2. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschrif
ten über die Subventionsvergabe über subventions
erhebliche Tatsachen in Unkenntnis läßt oder

3. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige 
oder unvollständige Angaben erlangte Bescheinigung 
über eine Subventionsberechtigung oder über subven
tionserhebliche Tatsachen gebraucht,

(2) In besonders schweren Fällen wird der Täter mit Frei
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren be
straft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, 
wenn der Täter
1. aus groben Eigennutz oder unter Verwendung nach

gemachter oder verfälschter Belege für sich oder einen 
anderen eine nicht gerechtfertigte Subvention großen 
Ausmaßes erlangt oder

2. seine beruflichen Befugnisse oder seine Stellung miß
braucht.

(3) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Ziffern 1 oder 2 leicht
fertig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah
ren, Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe 
bestraft.
(4) Nach den Absätzen 1 und 3 wird nicht bestraft, wer 
freiwillig verhindert, daß aufgrund der Tat die Subven
tion nicht gewährt wird. Wird die Subvention ohne Zu
tun des Täters nicht gewährt, so ist von Strafe abzusehen, 
wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Ge
währen der Subvention zu verhindern.
(5) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr wegen einer Straftat nach den Absätzen 1 und 2 
kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu be
kleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wah
len zu erlangen, aberkennen.
(6) Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist eine Lei
stung aus öffentlichen Mitteln an Betriebe oder Unter
nehmen, die wenigstens zum Teil
1. ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und
2. der Förderung der Wirtschaft dienen soll.
Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 ist auch 
das öffentliche Unternehmen.
(7) Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 1 sind 
Tatsachen,
1. die durch das Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 

von dem Subventionsgeber als subventionserheblich 
bezeichnet sind oder

2. von, denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforde
rung, Weitergewährung oder das Belassen einer Sub
vention oder eines Subventionsvorteils gesetzlich ab
hängig ist.

§174
Kapitalanlagebetrug

(1) Wer im Zusammenhang mit
1. dem Vertrieb von Wertpapieren, Bezugsrechten oder 

von Anteilen, die eine Beteiligung an dem Ergebnis 
eines Unternehmens gewähren sollen oder

2. dem Angebot, die Einlage auf solche Anteile zu er
höhen,

in Prospekten oder in Darstellungen oder Übersichten

über den Vermögensstand hinsichtlich der für die Ent
scheidung über den Erwerb oder die Erhöhung erheb
lichen Umstände gegenüber einem größeren Kreis von 
Personen unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder 
nachteilige Tatsachen verschweigt, wird mit Freiheits
strafe bis zu drei Jahren, Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn sich die Tat auf 
Anteile an einem Vermögen bezieht, das ein Unterneh
men im eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung 
verwaltet.
(3) Nach den Absätzen 1 und 2 wird nicht bestraft, wer 
freiwillig verhindert, daß aufgrund der Tat die durch 
den Erwerb oder die Erhöhung bedingte Leistung er
bracht wird. Wird die Leistung ohne Zutun des Täters 
nicht erbracht, ist von Strafe abzusehen, wenn er sich 
freiwillig und ernsthaft bemüht, das Erbringen der Lei
stung zu verhindern.

§175
Versicherungsbetrug

(1) Wer in betrügerischer Absicht eine gegen Feuersgefahr 
versicherte Sache, in Brand setzt oder ein Schiff, welches 
als solches oder in seiner Ladung oder in seinem Fracht
lohn versichert ist, sinken oder stranden macht, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren be
straft.
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheits
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren oder Ver
urteilung auf Bewährung.

§176
Kredübetrug

(1) Wer einem Betrieb oder Unternehmen im Zusammen
hang mit einem Antrag auf Gewährung, Belassung oder 
Veränderung der Bedingungen eines Kredits für einen 
Betrieb oder ein Unternehmen oder einen vorgetäuschten 
Betrieb oder ein vorgetäuschtes Unternehmen
1. über wirtschaftliche Verhältnisse

a) unrichtige oder unvollständige Unterlagen, nament
lich Bilanzen, Gewinn- oder Verlustrechnungen, 
Vermögensübersichten oder Gutachten vorlegt oder

b) schriftlich unrichtige oder unvollständige Angaben 
macht,

die für den Kreditnehmer vorteilhaft und für die Ent
scheidung über einen solchen Antrag erheblich sind;

2. solche Verschlechterungen der in den Unterlagen oder 
Angaben dargestellten wirtschaftlichen Verhältnisse 
bei der Vorlage nicht mitteilt, die für die Entscheidung 
über einen solchen Antrag erheblich sind,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, Verurteilung 
auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Nach Absatz 1 wird nicht bestraft, wer freiwillig ver
hindert, daß der Kreditgeber aufgrund der Tat die bean
tragte Leistung erbringt. Wird die Leistung ohne Zutun 
des Täters nicht erbracht, so ist von Strafe abzusehen, 
wenn er'sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Erbrin
gen der Leistung zu verhindern.
(3) Im Sinne des Absatzes 1 sind
1. Betriebe und Unternehmen unabhängig von ihrem 

Gegenstand solche, die nach Art und Umfang einen 
in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäfts
betrieb erfordern;

2. Kredite Gelddarlehen aller Art, Akzeptkredite, der 
entgeltliche Erwerb und die Stundung von Geldforde
rungen, die Diskontierung von Wechseln und Schecks 
und die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Gewährleistungen.

§177
Mißbrauch von Scheck- und Kreditkarten

(1) Wer die ihm durch die Überlassung einer Scheckkarte 
oder einer Kreditkarte eingeräumte Möglichkeit, den Aus-


